
kalische Eröffnung ist um 15.00 Uhr mit 
„Pressluft“. Schon seit gestern ist in der 
Karrasburg die Weihnachtsausstellung 
„Bühne frei fürs Puppenspiel“ zu sehen.

Im Stadtzentrum sind alle Einwohner und 
Gäste wie immer am 2. Adventswochen-
ende zur Coswiger Sterneweihnacht im 
Stadtzentrum willkommen. Auf dem Wet-
tinplatz wird der Weihnachtsmarkt auf-
gebaut, auf dem Ravensburger Platz ein 
gemütlicher Alt-Coswiger Weihnachts-
markt, und die Kirchstraße verwandelt 
sich in eine Märchenstraße. Modelleisen-
bahn-Freunde finden auf der Hauptstraße 
26 spannende Anlagen. Am Sonnabend 
gibt’s in der Kirche Weihnachtslieder mit  

Am morgigen Sonntag leuchtet die ers-
te Adventskerze auf – zu Hause, in den 
Kirchen und überall in der Stadt. Die Vor-
freude auf das Weihnachtsfest wird in 
den nächsten Wochen immer intensiver 
werden. Wir schmücken unsere Woh-
nungen und unsere Stadt, sorgen für den 
Festschmaus und vielerlei Leckereien, 
bereiten Geschenke vor und nehmen uns 
mehr Zeit für Familie und Freunde.

Am heutigen 1. Dezember ist von 14.00 
bis 18.00 Uhr Weihnachtsmarkt im Park 
des Altenpflegeheims „Am Spitzgrund“. 
Und von 15.00 bis 19.00 Uhr sind Markt-
stände und Bastelstraße auf dem Brock-
witzer Weihnachtsmarkt geöffnet. Musi-
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der Chorgemeinschaft Coswig-Wein- 
böhla und am Sonntag ein gemeinsames 
Weihnachtskonzert der Musikschüler aus 
Coswig und Lovosice.

Am 2. Adventssonntag ist ab 11.00 Uhr 
auch im Handwerkerhof Sörnewitz Weih-
nachtsmarkt. Die Theatergruppe „immer 
dieselben“ tritt um 11.00, 13.00, 15.00 und 
17.00 Uhr auf. 

Das Kinder- und Jugend-Domizil feiert 
sein 25-jähriges Bestehen am 14. De-
zember von 14.00 bis 17.00 Uhr mit ei-
nem gemütlichen Adventsnachmittag mit 
Budenzauber. Und im Forsthaus Kreyern 
ist am 8. und 15. Dezember wieder Wild-
weihnacht.

Alle Angebote der Coswiger Sterne-
weihnacht finden Sie im blauen Flyer, 
der diesem Amtsblatt beiliegt, und auf  
www.sterneweihnacht.de. Auf den Seiten 
6 und 7 sind alle anderen Veranstaltun-
gen zu finden. Und die Termine für die 
Festtage gibt’s im nächsten Amtsblatt am  
22. Dezember.

COSWIGER
AMTSBLATT
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Informationen der Geschäftsstelle Stadtrat

Terminkalender der öffentlichen Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse und seines Beirates
Termin der Sitzung Sitzungsbeginn Gremium Sitzungsort

12.12.2018 18.00 Uhr Stadtrat mit Einwohnerfragestunde BÖRSE COSWIG, Gesellschaftssaal, 
Hauptstraße 29, 01640 Coswig

Bekanntgabe der Tagesordnung gem. Bekanntmachungssatzung für öffentliche Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse 
und seines Beirates an der Bekanntmachungstafel am Rathaus, Karrasstraße 2, 01640 Coswig sowie auf unserer Internetseite  
www.coswig.de – Rathaus – Stadtrat – Bürgerinfo – Sitzungskalender

Die Große Kreisstadt Radebeul hat für 
das oben genannte Bauvorhaben die 
Durchführung des Planfeststellungsver-
fahrens beantragt. Für das Bauvorhaben 
einschließlich der landschaftspflegeri-
schen Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men werden Grundstücke in der Stadt 
Radebeul (Gemarkung Zitzschewig, Ra-
debeul und  Naundorf) sowie in der Stadt 
Coswig (Gemarkung Coswig und Kötitz) 
beansprucht.

Für das Vorhaben besteht keine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP).

Das Vorhaben fällt unter Nr.  14.8 der 
Anlage  1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) und ist in 
Spalte  2 mit einem „A“ gekennzeichnet. 
Die Planfeststellungsbehörde hat daher 
nach §  7 Abs.  1 UVPG die allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststel-
lung der UVP-Pflicht durchgeführt. Das 
Vorhaben ist nach überschlägiger Prü-
fung unter Berücksichtigung der Kriterien 
der Anlage 3 nicht UVP-pflichtig, weil die 
Merkmale (Kriterium/Kriterien 1 der Anla-
ge 3 des UVPG) und der Standort (Krite-
rium/Kriterien 2 der Anlage 3 des UVPG) 
sowie Art und Merkmale der möglichen 
Auswirkungen des Vorhabens (Kriterium/
Kriterien 3 der Anlage 3 des UVPG) in ih-
rer Zusammenschau keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen erge-
ben haben, die nach § 25 Abs. 2 UVPG 
bei der Zulassungsentscheidung zu be-
rücksichtigen wären. 

Der Vorhabenträger hat die folgenden ent-
scheidungserheblichen Unterlagen über 
die Umweltauswirkungen des Vorhabens 
vorgelegt, die Bestandteil der nachfolgend 
aufgeführten Auslegungsunterlagen sind:

Öffentliche Bekanntmachung

• Erläuterungsbericht
• Übersichtslageplan
• Lagepläne
• Höhenpläne
• Maßnahmenübersichtsplan der land-

schaftspflegerischen Maßnahmen
• Maßnahmenpläne der landschaftspfle-

gerischen Begleitplanung
• Maßnahmenblätter
• Vergleichende Gegenüberstellung von 

Eingriff und Kompensation
• Grunderwerbspläne und Grunder-

werbsverzeichnis
• Regelungsverzeichnis
• Widmung/Umstufung/Einziehung
• Ermittlung der Bauklasse
• Straßenquerschnitte
• Bauwerkspläne
• Medienpläne
• Schleppkurvenpläne
• Immissionstechnische Untersuchungen
• Wassertechnische Untersuchungen
• Landschaftspflegerischer Begleitplan
• Bestands- und Konfliktplan
• UVP-Bericht
• Bodenuntersuchungen
• Verkehrsplanerische/-technische  

Untersuchung
• Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung 

des Vorhabens nach § 7 Abs. 7 UVPG 

Der Plan (Zeichnungen und  
Erläuterungen) liegt in der Zeit

 
vom 10. Dezember 2018  

bis 16. Januar 2019
in der Stadtverwaltung Coswig,  

Bürgerbüro, Karrasstraße 2,  
01640 Coswig

während der Dienststunden
Montag – Donnerstag 09.00 – 18.00 Uhr
Freitag  09.00 – 15.00 Uhr
Samstag  09.00 – 12.00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Die Bekanntmachung ist einschließlich 
der auszulegenden Planunterlagen wäh-
rend des oben genannten Zeitraums auch 
auf der Internetseite der Landesdirektion 
Sachsen unter http://www.lds.sachsen.de/ 
bekanntmachung unter der Rubrik – Infra-
struktur – einsehbar.

Soweit eine Einsichtnahme in die Plan-
unterlagen auf der Internetseite erfolgt, 
wird darauf verwiesen, dass nach §  27a 
Abs.  1 Satz  4 Verwaltungsverfahrensge-
setz (VwVfG) in Verbindung mit § 1 Satz 1 
des Gesetzes zur Regelung des Verwal-
tungsverfahrens- und des Verwaltungszu-
stellungsrechts für den Freistaat Sachsen 
(SächsVwVfZG) der Inhalt der zur Einsicht 
ausgelegten Unterlagen maßgeblich ist.

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wo-
chen nach Ablauf der Auslegungsfrist, 
das ist bis zum 30.  Januar 2019, bei 
der Landesdirektion Sachsen, 09105 
Chemnitz (Postfachanschrift), schrift-
lich, bei der Landesdirektion Sachsen, 
Dienststelle Dresden, Stauffenberg-
allee  2, 01099 Dresden oder bei der 
oben genannten Stadtverwaltung  Ein-
wendungen gegen den Plan schriftlich 
oder zur Niederschrift erheben bzw. 
sich äußern. Die Einwendung muss 
den geltend gemachten Belang und 
das Maß seiner Beeinträchtigung er-
kennen lassen. 

 Nach Ablauf dieser Äußerungsfrist sind 
für das Verfahren über die Zulässigkeit 
des Vorhabens alle Äußerungen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen, ausgeschlossen (§  39 
Abs.  3 Satz  2 Sächsisches Straßen-
gesetz [SächsStrG] in Verbindung mit 
§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG und § 7 Ab-
satz  4 des Gesetzes über ergänzen-
de Vorschriften zu Rechtsbehelfen in 

Planfeststellung für das Bauvorhaben Verbindungsstraße zwischen S 84 n und S 82 „Nach der Schiffsmühle“ in Radebeul
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Keine Gewähr für die Richtigkeit von  
Veranstaltungsterminen unter „Informati-
onen“. Es besteht kein Rechtsanspruch  
auf Zustellung.

Umweltangelegenheiten nach der EG-
Richtlinie 2003/35/EG [UmwRG]).

 Bei Einwendungen bzw. Äußerungen, 
die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in 
Form vervielfältigter gleichlautender 
Texte eingereicht werden (gleichför-
mige Eingaben), ist auf jeder mit ei-
ner Unterschrift versehenen Seite ein 
Unterzeichner mit Namen, Beruf und 
Anschrift als Vertreter der übrigen 
Unterzeichner zu bezeichnen. Ande-
renfalls können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben (§ 17 Abs. 2 
VwVfG).

 Es wird darauf hingewiesen, dass kei-
ne Eingangsbestätigung erfolgt.

2. Vereinigungen, die aufgrund einer An-
erkennung nach anderen Rechtsvor-
schriften befugt sind, Rechtsbehelfe 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung 
gegen den Planfeststellungsbeschluss 
einzulegen, werden hiermit entspre-
chend von der Auslegung des vollstän-
digen Plans benachrichtigt. Sie können 
sich innerhalb der in Nr. 1 genannten 
Frist zu dem Plan äußern.

3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine 
Erörterung der rechtzeitig erhobenen 
Stellungnahmen und Einwendungen 
verzichten (§ 39 Abs. 4 SächsStrG).

 Findet ein Erörterungstermin statt, 
wird er ortsüblich bekannt gemacht 
werden. Ferner werden diejenigen, 
die fristgerecht Einwendungen erho-
ben oder Stellungnahmen abgegeben 
haben, von dem Termin gesondert 
benachrichtigt. Bei gleichförmigen Ein-
wendungen gilt diese Regelung für den 
Vertreter (§ 17 VwVfG). 

 Sind mehr als 50 Benachrichtigungen 
vorzunehmen, so können sie durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden.

 Die Vertretung durch einen Bevoll-
mächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist durch schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, die zu den 
Akten der Anhörungsbehörde zu ge-
ben ist. Bei Ausbleiben eines Betei-
ligten in dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. Das 
Anhörungsverfahren ist mit Abschluss 
des Erörterungstermins beendet. 

Der Erörterungstermin ist nicht öffent-
lich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunter-
lagen, Erhebung von Einwendungen, 
Vorbringen von Äußerungen oder Ab-
gabe von Stellungnahmen, Teilnahme 
am Erörterungstermin oder Vertreter-
bestellung entstehende Kosten wer-
den nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit 
über sie nicht in der Planfeststellung 
dem Grunde nach zu entscheiden ist, 
werden nicht in dem Erörterungster-
min, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Äußerungen, Einwendun-
gen und Stellungnahmen wird nach 
Abschluss des Anhörungsverfahrens 
durch die Planfeststellungsbehörde 
(Landesdirektion Sachsen) entschie-
den. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an die 
Einwender und diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, 
kann durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden, wenn mehr als 
50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Pla-
nes tritt die Anbaubeschränkungen 
nach §  24 SächsStrG und die Verän-
derungssperre nach § 40 SächsStrG in 
Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem 
Zeitpunkt dem Träger der Straßenbau-
last ein Vorkaufsrecht an den vom Plan 
betroffenen Flächen zu (§  40 Abs.  1 
Satz 3 SächsStrG).

 
Bei der Abgabe von Stellungnahmen und 
Äußerungen oder der Erhebung von Ein-
wendungen seitens der Beteiligten wer-
den zum Zwecke der Durchführung die-
ses Planfeststellungsverfahrens Daten 
erhoben. Diese Daten werden von der 
Landesdirektion Sachsen in Erfüllung ihrer 
Aufgaben gemäß den geltenden Bestim-
mungen zum Datenschutz verarbeitet. Die 
entsprechenden datenschutzrechtlichen 
Informationen nach Art.  13 Abs.  1 und 2 
sowie Art. 14 Abs. 1 und 2 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sind unter 
https://www.lds.sachsen.de/Datenschutz 
einsehbar.

Bürgerbüro im Rathaus
bis 22.12.   geöffnet wie gewohnt
24.12.  geschlossen 
27.12.  9.00 – 18.00 Uhr
28.12.  9.00 – 15.00 Uhr
29.12.   9.00 – 12.00 Uhr
31.12.   geschlossen 
ab 02.01.   geöffnet wie gewohnt

Stadtbibliothek im Rathaus
bis 21.12.   geöffnet wie gewohnt
22.12. – 01.01.  geschlossen
ab 02.01.  geöffnet wie gewohnt

Vorverkaufsbüro Börse
24.12. – 02.01.  geschlossen

Karrasburg Museum Coswig
23.12.  14.00 – 18.00 Uhr
24.12.    geschlossen
25. – 27.12. 14.00 – 18.00 Uhr
28.12.  geschlossen 
29. und 30.12. 14.00 – 18.00 Uhr
31.12. – 02.01. geschlossen
ab 03.01.  geöffnet wie gewohnt

Wochenmarkt 
22.12. – 14.01. geschlossen
ab 15.01.  geöffnet wie gewohnt 

Öffnungszeiten  
zum Jahreswechsel 
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Nachdem zum Jahresbeginn die Linie 327 
vom RVD auf die VGM übergegangen ist, 
wird zum 9. Dezember 2018 das neue Ra-
debeuler Busnetz eingeführt und durch 
zwei neue Linien sinnvoll an die verkeh-
renden S-Bahn- und Straßenbahnlinien 
angebunden. Die Linie 327 geht dabei in 
den neuen Linien 475 und 476 auf. 

Die Linie 475 verkehrt von Dippelsdorf 
kommend – angelehnt an den bisherigen 
Verlauf der Linie 327 – über Reichenberg, 
Wahnsdorf und Boxdorf nach Radebeul 
Ost und von dort weiter über Altserkowitz 
zum S-Bahnhof Kötzschenbroda. Sowohl 
in Radebeul Ost als auch in Kötzschenbro-
da kann ohne größere Wartezeiten in die 
S-Bahn umgestiegen werden. Außerdem 
bestehen in Dippelsdorf stets hervorra-
gende Anschlüsse zur Linie 400, welche 
zukünftig dort endet und in die Linie 475 
übergeht. Für durchfahrende Fahrgäste ist 
daher kein Umstieg nötig. 

Die Quartierbuslinie 476 fährt zukünftig 
vom S-Bahnhof Dresden-Trachau analog 
der heutigen Linie 327 zum S-Bahnhof Ra-
debeul Ost und nutzt ab dort einen völlig 
neuen Linienweg. Die 476 verkehrt von 
hier über die Pestalozzistraße zu den Lan-
desbühnen Sachsen und weiter über die 

Neues im Busfahrplan – Spitzgrund besser erreichbar

Paradies-, Winzer- und 
Moritzburger Straße 
ebenfalls zum S-Bahn-
hof Kötzschenbroda. 
Damit erhalten weite 
Teile von Radebeul-
Niederlößnitz erstmalig 
eine direkte ÖPNV-
Verbindung mit attrak-
tiven Anschlüssen an 
S- und Straßenbahn. 
Bedingt durch die ge-
gebene Infrastruktur, 
verkehrt auf dieser Linie ein Kleinbus mit 
eingeschränkter Platzkapazität.

Beide Linien verkehren Montag – Freitag 
deutlich häufiger (mindestens im Stunden-
takt) und länger als die bisherige Linie 327. 
Die Linie 475 wird – analog der Linie 400 
zwischen Coswig und Dippelsdorf – bis 
Boxdorf in der Hauptverkehrszeit auf ei-
nen 30-Minuten-Takt verdichtet. Neu wird 
auch am Wochenende ein durchgängiger 
Zwei-Stunden-Takt auf beiden Linien an-
geboten. Die Betriebszeiten der Linie 475 
reichen Montag – Freitag von ca. 5.00 bis 
1.00 Uhr und an Wochenenden 6.00 bis 
1.00 Uhr. Die Linie 476 ist Montag – Freitag 
von 5.00 bis 22.00 Uhr und an Wochen-
enden von 7.00 bis 22.00 Uhr im Einsatz.

Daran angelehnt wird auch das Angebot 
der Linie 400 in Coswig verbessert. Hier 
wird nun ebenfalls abends deutlich länger 
gefahren. Fahrgäste zum Spitzgrund kön-
nen nun für ihre abendliche Heimfahrt die 
Linie 400 nutzen, welche – wie die neu-
en Radebeuler Linien – wochentags bis 
nach Mitternacht aller 60 und am Wo-
chenende bis kurz vor Mitternacht aller 
120 Minuten verkehrt.

Alle neuen und geänderten Fahrpläne sind 
seit 26.11.2018 auf der VGM-Internetseite 
www.vg-meissen.de abrufbar oder im 
Bürgerbüro Ihres Rathauses erhältlich.

Ihre Verkehrsgesellschaft Meißen mbH

Ausschnitt aus dem neuen Fahrplan

Weihnachtskonzert der Chorgemeinschaft Coswig/Weinböhla e.V.

Die Chorgemeinschaft Coswig/Weinböhla 
e.V. lädt am Sonnabend, 8. Dezember, um 
16.00 Uhr zum Weihnachtsliedersingen in 
die Peter-Pauls-Kirche Coswig ein.

Unter der Leitung von Elfriede Lässig 
singen wir eine Auswahl an traditionel-
len deutschen und internationalen Weih-

nachtsliedern, mit denen wir auf eine be-
sinnliche Adventszeit und ein frohes und 
friedliches Weihnachtsfest einstimmen 
möchten. Diverse Instrumentalstücke wer-
den das Programm auflockern. 

Der Kammerchor wird klassische und 
geistliche Weihnachtslieder aus dem 

reichhaltigen Chorfundus beisteuern. So 
hat dieses Chorkonzert für jeden Besucher 
etwas zu bieten, und auch das Mitsingen 
wird nicht zu kurz kommen.
Karten an der Abendkasse.

Weitere Auftritte in der 
Vorweihnachtszeit:

2. Dezember, 17.00 Uhr
Weihnachtsliedersingen zur 3. Oberauer 
Schlossweihnacht

9. Dezember, 16.00 Uhr
Weihnachtskonzert im Zentralgasthof 
Weinböhla

18. Dezember, 18.00 Uhr
Adventssingen am König-Albert-Turm 
Weinböhla

Chorgemeinschaft  
Coswig-Weinböhla e.V.
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Brockwitzer 
Seniorenweihnachtsfeier

Sehr geehrte Senioren von Brockwitz, wir 
laden Sie recht herzlich zur Weihnachts-
feier am 11. Dezember ab 14.30 Uhr in die 
Grundschule Brockwitz ein. Die Schüler 
werden Sie mit einem Programm auf das 
Weihnachtsfest einstimmen. Für das leib-
liche Wohl in gemütlicher Runde ist eben-
falls gesorgt.

Die Pädagogen der Grundschule Brock-
witz freuen sich auf ein Wiedersehen mit 
Ihnen. 

Ortsgruppe Spitzgrund 
der Volkssolidarität

Die Ortsgruppe Spitzgrund lädt alle inte-
ressierten Senioren herzlich zum regelmä-
ßigen Treff in den Saal der Meisop gGmbH 
ins Heim auf der Friedewaldstraße 10 ein.

Jeden 3. Donnerstag im Monat, also wie-
der am 20. Dezember, gibt es um 14.00 Uhr  
Kaffeetrinken und anschließend Musik 
mit Marion Holzhauer und vielen Überra-
schungen. Gäste aus der ganzen Stadt 
sind herzlich willkommen!

Kosten: Eintritt sowie Kaffee und Kuchen.

Karin Schäfer
Ortsgruppe Spitzgrund  

der Volkssolidarität

Sehr geehrte Coswigerinnen 
und Coswiger, 

das Neujahrskonzert 2019 findet am 
Sonnabend, 19. Januar 2019, 15.00 Uhr
in der BÖRSE Coswig statt. 
Die Deutsche Streicherphilharmonie, das 
jüngste Bundesauswahlorchester, vereint 
die Spitzentalente unter den Streichinstru-
mentalisten der deutschen Musikschulen. 
Die Leitung hat Wolfgang Hentrich.

Gustav Mahler (1860 – 1911): 
Sinfonie Nr. 5 cis-Moll, 4. Satz: Adagietto
Claude Debussy (1862 – 1918): Deux 
Danses für Harfe und Streichorchester
Shir-Ran Yinon (*1986): Vivid. 

Komposition für die Deutsche  
Streicherphilharmonie
Grażyna Bacewicz (1909 – 1969):  
Konzert für Streichorchester 
Neujahrspiecen von Antonín Dvořák u. a.

Ich darf Sie zu diesem Konzert herzlich 
einladen und freue mich darauf, Sie ab 
14.00 Uhr begrüßen zu dürfen. 
Coswiger Bürger erhalten ihre kostenlosen 
Karten ab Mittwoch, 12. Dezember 2018, 
ab 16.00 Uhr im Rathaus – 2 Karten pro 
Person, solange der Vorrat reicht. 

Mit freundlichen Grüßen
Frank Neupold

Oberbürgermeister

Bedarf bestehen sollte, können auch fi-
nanzielle Mittel für die Anschaffung an-
derer Blindenhilfsmittel zur Verfügung ge-
stellt werden, z. B. für Blindenschrift oder 
technische Geräte zur Orientierung im 
öffentlichen Verkehrsraum, in sonstigen 
zugänglichen öffentlichen Räumen oder 
auch im privaten Bereich.

Wir bitten um Einreichung eines schriftli-
chen Förderantrages bis zum 11. Januar 
2019 bei der Stadtverwaltung Coswig, 
Bürgermeister Thomas Schubert, Karras-
straße 2, 01640 Coswig. Der Antrag soll-
te eine Projektbeschreibung, Angaben zu 
den Gesamtkosten und zu den beteiligten 
Personen enthalten. In seiner Sitzung am 
13. Februar 2019 wird das Spendenkura-
torium entscheiden, welche Projekte un-
terstützt werden. 

Thomas Schubert
Bürgermeister

„Alfred-Prescher-Stiftung“ für Kriegsblinde 
Aufruf zur Einreichung von Förderanträgen 

Der ehemalige Coswiger Alfred Prescher 
(1892 – 1971) hat in seinem Testament 
aus dem Jahr 1945 verfügt, dass mit 
den Einnahmen aus dem Verkauf seines 
Grundbesitzes in Coswig eine Stiftung für 
Kriegsblinde geschaffen werden soll. Im 
Jahr 2010 beschloss der Stadtrat die Er-
richtung der „Alfred-Prescher-Stiftung“.

Zum achten Mal besteht die Möglichkeit, 
aus den Stiftungserträgen des Jahres 
2018 Unterstützungsleistungen im Sin-
ne der Satzung zu bewilligen. Der Aufruf 
richtet sich an alle Coswiger Einwohner, 
Coswiger Vereine und Coswiger Unter-
nehmen. 

Gemäß der Stiftungssatzung sollen die 
Unterstützungen und Hilfeleistungen vor- 
rangig Kriegsblinden dienen und auf 
Wunsch des Stifters vorrangig für die An-
schaffung von Blindenhunden verwendet 
werden. Soweit an Blindenhunden kein 

Neujahrskonzert 2019 Kleine  
Modellbahnausstellung

Während der Coswiger Sterneweihnacht 
(Öffnungszeiten s. dort) ist in diesem Jahr 
auch eine kleine Modellbahnausstellung 
zu sehen.

Auf der Hauptstraße 24 baut der MC Löß-
nitzgrund e.V. mehrere kleine Anlagen auf, 
die Anregungen für die Erbauer eigener 
Anlagen bieten können. Verschiedene Zu-
behörteile können käuflich erworben wer-
den, und natürlich erhalten Modellbahn-
freunde bei uns jederzeit Rat!

Dietmar Merbitz
Vorsitzender

Weihnachtskonzert der Musikschüler

Alle Jahre wieder laden wir Sie zum Weih-
nachtskonzert des Musikschulbezirkes 
Coswig ein: am Sonntag, 9. Dezember, 
um 16.30 Uhr in der festlich beleuchteten 
Peter-Pauls-Kirche.
Es erwartet Sie ein weihnachtliches Pro-
gramm mit Musik aus mehreren Jahrhun-
derten,  gestaltet von Schülerinnen und 

Schülern des Musikschulbezirks Coswig 
und der Musikschule aus unserer Partner-
stadt Lovosice. Auch unser Förderverein 
wird wie gewohnt mit weihnachtlichen Le-
ckereien vertreten sein.

Konstanze Eweleit
Musikschulbezirk Coswig
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11.12.2018, 15.30 Uhr, Börse Coswig 
Seniorenschwofen
Tanztee für Junggebliebene

12.12.2018, 15.00 Uhr, MGH Alte Bibo
Kaffeeklatsch 60+ 
Weihnachtslieder mit der Band  
„Die Rumtreiber“

14.12.2018, 14.00 – 17.00 Uhr,  
Birkenstraße 1
Adventsnachmittag mit Budenzauber
anlässlich des Jubiläums
25 Jahre Kinder- und Jugend-Domizil e.V.

13.12.2018, 14.00 – 17.00 Uhr, Rappelkiste
Weihnachtsfeier
Bitte mit Anmeldung: in der Rappelkiste 
oder rappelkiste@juco-coswig.de

15.12.2018, 9.00 – 15.00 Uhr,  
Forsthaus Kreyern
Kreyerner Wildweihnacht
Im Angebot: Wild, Holzprodukte, Weih-
nachtsbäume 
10.00 Uhr und vor dem Mittag an beiden 
Tagen: Jagdhornblasen 
11.00 – 11.30 Uhr „Rumpelstilzchen“, 
Saultitzer Puppenkiste 
12.00 – 13.00 Uhr weihnachtliche  
Blasmusik, Coswiger Stadtmusikanten e.V.

16.12.2018, 14.00 Uhr, Börse Coswig 
(„Der gestiefelte Kater“) – fällt aus!

15.12.2018, 16.00 Uhr, Börse Coswig
Märchenhafte Weihnacht 
mit Stefanie Hertel
 
16.12.2018, 15.00 Uhr, Kirche Brockwitz
Adventsmusik 
Mitglieder der Coswiger Kantorei und 
Blockflötenspielkreis 
Orgel: Marion Langer
Leitung: Erdmute Trepte
(anschließend Kaffeetrinken)

18.12.2018, 15.00 Uhr, MGH Alte Bibo
Adventsstündchen am Dienstag
Weihnachtssingen und Geschichten und 
belgische Waffeln

20.12.2018, 16.00 und 19.00 Uhr,
Börse Coswig
Weihnachtskonzerte 
des Gymnasiums Coswig
Orchester, Chor und Big Band
und die jungen Bläser- und  
Streicherensembles der Schule

01.12.2018, 14.00 – 18.00 Uhr,  
Park des Altenpflegeheims „Am Spitzgrund“
Weihnachtsmarkt im Spitzgrund
mit bunten Marktständen und  
Überraschungen

01.12.2018, 15.00 – 19.00 Uhr, Brockwitz, 
neben der Feuerwehr
Brockwitzer Weihnachtsmarkt 
Bastelstraße und Marktstände
15.00 Uhr Eröffnung mit „Pressluft“ – 
Welt- und Weihnachtsmusik
17.00 Uhr Besuch vom Weihnachtsmann

01.12.2018, 16.00 Uhr, Villa Teresa
Die Sache mit Weihnachten
Sprecherin: Annekathrin Bürger
Christian Georgi, Zauberflöten
Fred Symann, Klavier

02.12.2018, 16.00 Uhr, Villa Teresa
Konzert für Klaviertrio: Trio Gaspard
Jonian Ilias Kadesha, Violine
Vashti Hunter, Violoncello
Nicholas Rimmer, Klavier
Joseph Haydn (1732 – 1809): Trio g-Moll 
Hob XV:19; Trio C-Dur Hob XV:27
Maurice Ravel (1875 – 1937): Trio a-Moll
Frank Martin (1890 – 1974): Trio über 
irländische Volksweisen

03. – 14.12.2018, Montag – Freitag 
jeweils 17.30 bis 18.00 Uhr, Alte Kirche
Adventsweg für die ganze Familie
Glockenläuten, Advents- und  
Weihnachtsliedersingen,
Adventliche Geschichten

03.12.2018, 20.00 Uhr, Börse Coswig 
(ausverkauft)
Krippenspiel 2018 mit Doppelhochzeit
Olaf Schubert & Freunde

04.12.2018, 15.00 Uhr, MGH Alte Bibo
Adventsstündchen am Dienstag
Strick & Liesel 
Kreatives mit Wolle und Faden

06.12.2018, 15.00 Uhr, BÖRSE,  
Gesellschaftssaal
Bürgerakademie Coswig 
Irland – Land und Leute –  
Aktuelles und Geschichte
Rundreise auf der „Grünen Insel“ 
Dr. Wolf Manuel Schröter 

06.12.2018, 18.30 Uhr, Börse Coswig 
Antrag abgelehnt! 
Ein Fall für Peter Escher 

Kultur in Coswig vom 01. bis 23.12.2018

07. – 09.12.2018, Wettinplatz/ 
Ravensburger Platz
Freitag 13.00 bis 19.00 Uhr
Sonnabend 11.00 bis 19.00 Uhr
Sonntag 11.00 bis 18.00 Uhr
Coswiger Sterneweihnacht
mit verkaufsoffenem Sonntag 
im Stadtzentrum ab 12.00 Uhr 

08.12.2018, 9.00 – 15.00 Uhr
Forsthaus Kreyern
Kreyerner Wildweihnacht
Im Angebot: Wild, Holzprodukte,  
Weihnachtsbäume 
10.00 Uhr Besuch des Marktvogtes mit 
Jungfer Marie und dem Königlich  
Sächsischen Oberförster
10.00 Uhr und vor dem Mittag an beiden 
Tagen: Jagdhornblasen 
11.00 – 11.30 Uhr „Der gestiefelte Kater“,  
Saultitzer Puppenkiste 
12.00 – 13.00 Uhr weihnachtliche  
Blasmusik, Coswiger Stadtmusikanten e.V.

08.12.2018, 10.00 Uhr, Stadtbibliothek
Die Schneekönigin
Das Märchen im Bilderbuchkino 
für Kinder ab 4 Jahren

08.12.2018, 16.00 Uhr, Villa Teresa
Geschichten und Musik zur Weihnacht
Friedrich-Wilhelm Junge, Rezitation 
Michael Fuchs, Klavier

08.12.2018, 16.00 Uhr, Peter-Pauls-Kirche
Weihnachtsliedersingen zur Coswiger 
Sterneweihnacht 
Chorgemeinschaft Coswig-Weinböhla

09.12.2018, ab 11.00 Uhr,  
Handwerkerhof Sörnewitz
Sörnewitzer Weihnachtsmarkt
mit der Theatergruppe „immerdieselben“ 
Aufführungen um 11.00, 13.00, 15.00 
und 17.00 Uhr

09.12.2018, 16.00 Uhr, Börse Coswig 
„Der Messias“ –  
die Weihnachtskultkomödie
mit Peter Kube und Tom Quaas 

09.12.2018, 16.30 Uhr, Peter-Pauls-Kirche
Weihnachtskonzert
des Musikschulbezirks Coswig
mit Musikschülern aus Lovosice

11.12.2018, 15.00 Uhr, MGH Alte Bibo
Adventsstündchen am Dienstag
geselliger Skat- und Spielenachmittag
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Ausstellungen

bis 10.03.2019, Karrasburg
Bühne frei fürs Puppenspiel
Weihnachtsausstellung

07.– 09.12.2018, Hauptstraße 26
Freitag 13.00 bis 19.00 Uhr
Sonnabend 11.00 bis 19.00 Uhr
Sonntag 11.00 bis 18.00 Uhr
Kleine Modellbahnausstellung 
zur Coswiger Sterneweihnacht
MC Lößnitzgrund e.V.
(mit Verkauf von Zubehör)

09.01. – 02.03.2019
Rathausfoyer
Begegnungen auf dem Jakobsweg
Fotografie von Wolfgang Frotscher

Gottesdienste im Advent

1. Adventswochenende

01.12.2018, 17.00 Uhr, 
Kath. Kirche „Heilig Kreuz“
Vorabendmesse
 
01.12.2018, 17.30 Uhr, Alte Kirche
Einläuten des 1. Advents
1. Türchen des Adventskalenders
Kerzenschein, Lieder und Glühwein

02.12.2018, 9.30 Uhr, Kirche Brockwitz
Familiengottesdienst

02.12.2018, 10.00 Uhr, 
Peter-Pauls-Kirche 
Familiengottesdienst
mit Posaunenchor

02.12.2018, 10.30 Uhr, 
Kath. Kirche „Heilig Kreuz“
Heilige Messe

04.12.2018, 5.00 Uhr, 
Kath. Kirche „Heilig Kreuz“ 
Roratemesse

2. Adventswochenende

08.12.2018, 9.30 Uhr 
im Altenpflegeheim „Am Spitzgrund“
08.12.2018, 10.30 Uhr 
im Altenpflegeheim „Hirtenweg“
Adventsgottesdienst
mit Weihnachtskrippenspiel 
der Singschule

08.12.2018, 17.00 Uhr, 
Kath. Kirche „Heilig Kreuz“
Vorabendmesse

09.12.2018, 9.30 Uhr, Kirche Brockwitz 
Gottesdienst mit Abendmahl

09.12.2018, 10.00 Uhr,  
Peter-Pauls-Kirche
Gottesdienst zum 2. Advent

09.12.2018, 10.30 Uhr, 
Kath. Kirche „Heilig Kreuz“
Heilige Messe

11.12.2018, 5.00 Uhr, 
Kath. Kirche „Heilig Kreuz“
Roratemesse 
anschließend gemeinsames Frühstück

3. Adventswochenende

15.12.2018, 17.00 Uhr, 
Kath. Kirche „Heilig Kreuz“
Vorabendmesse

16.12.2018, 10.00 Uhr, 
Neue Peter-Pauls-Kirche 
Gottesdienst mit Abendmahl

16.12.2018, 10.30 Uhr, 
Kath. Kirche „Heilig Kreuz“
Heilige Messe

18.12.2018, 5.00 Uhr, 
Kath. Kirche „Heilig Kreuz“
Roratemesse
anschließend gemeinsames Frühstück

bis 31.03.2019, Pfarrhaus Brockwitz
Winterreise
Malerei und Grafik von 
Christian Domke (Hermsdorf/Erzg.)
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Pos. 1– Pos. 5:
Aufwand nach Angebot
(ohne Abdichtung
Mauerwerksdurchführung)
und 
eine leistungsbezogene 
Aufmaßberechnung

Anlage 1 zu den Ergänzenden Bedingungen  
der WAB Coswig zur AVBWasserV vom 20.06.1980
   Entgelt (netto)

A. Maßnahmen Trinkwasserhausanschluss – auf Kundenwunsch –

Pos. 1 Herstellung/Neuanschluss 

Pos. 2 Ausbau eines Wasserzählers 

Pos. 3 Schließen eines Hausanschlusses 
 bzw. Einstellung der Wasserversorgung 

Pos. 4 Wiedereinbau eines Wasserzählers,  
 Öffnen eines Hausanschlusses bzw.  
 Wiederaufnahme der Wasserversorgung: 
 ohne Keimfreiheitsnachweis 
 mit Keimfreiheitsnachweis 

Pos. 5 dauerhafte Stilllegung eines Hausanschlusses 

Pos. 6 Für die Bearbeitung eines Antrages Trinkwasserhausanschluss:

 Herstellung/Neuanschluss ............................................................... 150,00 EUR

 Auswechslung/Stilllegung ............................................................... 100,00 EUR 

B. Maßnahmen Trinkwasserhausanschluss – auf Veranlassung WAB Coswig –

Pos. 1 Schließen eines Hausanschlusses 
 bzw. Einstellung der Wasserversorgung ............................................. 60,00 EUR 
Pos. 2 Öffnen eines Hausanschlusses 
 bzw. Wiederaufnahme der Wasserversorgung:

 ohne Keimfreiheitsnachweis ............................................................. 60,00 EUR

 mit Keimfreiheitsnachweis .............................................................. 280,00 EUR 
Pos. 3 Zuschlag zu Pos. 1 und Pos. 2:

 An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen sowie  .............................. 80,00 EUR
 außerhalb der folgenden betrieblichen Arbeitszeiten:
 Montag-Donnerstag: 9.00–12.00/13.00–15.00
 Freitag:  9.00–12.00

C. weitere Entgelte

Pos. 1  Auswechslung eines Frostzählers  ....................... pro Stück............... 77,00 EUR
 (zzgl. Zählerpreis entsprechend Größe) 
Pos. 2 Vermietung eines Hydrantenstandrohres:

 Tagesentgelt ......................................................pro Kalendertag ........ 1,50 EUR 
 Kaution ..............................................................pro Stück ............400,00 EUR*

 Bearbeitungsentgelt............................................pro Stück ............... 15,00 EUR  Beschädigung der Plombe ..................................pro Stück ................. 7,50 EUR 

 Die weiteren Bedingungen der Vermietung eines Hydrantenstandrohres sind 
 im Rahmen des Mietvertrages geregelt. 
Pos. 3 vergebliche Anfahrt der Mitarbeiter der WAB Coswig  ......................... 42,00 EUR
 oder der Stadt trotz Terminvereinbarung 
Pos. 4 Rücklastentgelt ..................................................pro Buchungsfall .... 20,00 EUR 
Pos. 5 Abschlagsänderung auf Kundenwunsch/
 Rechnungskorrektur ...........................................pro Stück ............... 10,00 EUR 
Pos. 6 Feststellung der Adresse bei Verletzung 
 der vertraglichen Informationspflicht ....................pro Stück ............... 10,00 EUR

Pos. 7 Zwischenabrechnung zu einem
 außerordentlichen Stichtag .................................pro Stück ................. 8,40 EUR

Anpassung der Entgelte der Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul GmbH

Zum 01.01.2019 werden die Nichtmedien-Entgelte (z. B. Entgelte für Maßnahmen am Trinkwasserhausanschluss, Verzugsentgelte etc.) 
der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig mbH aktualisiert. Für die Coswiger Bürger entsteht grundsätzlich keine Mehrbelastung. 
Diese Anpassung unterstreicht die Harmonisierung der kommunalen Zusammenarbeit der Großen Kreisstädte Radebeul und Coswig. 
Die Grund- und Mengenentgelte für Trink- und Abwasser werden davon nicht berührt.

weiter: C. weitere Entgelte

Pos. 8 Mahnung: 
 Mahnentgelt

 bis 150,00 € Zahlungsrückstand......................................................... 5,00 EUR

 bis 500,00 € Zahlungsrückstand....................................................... 10,00 EUR

 bis 2.500,00 € Zahlungsrückstand ................................................... 15,00 EUR

 bis 5.000,00 € Zahlungsrückstand ................................................... 20,00 EUR

 über 5.000,00 € Zahlungsrückstand ................................................. 25,00 EUR

 Verzugszins

 Der Verzugszins beträgt eins von Hundert der rückständigen, auf volle 50,00 EUR 
 nach unten abgerundeten Forderung pro Monat ab Folgetag der Fälligkeit.

Anlage zu AB Abwasseranlagennutzung
Entgeltblatt Abwasseranlagennutzung

Der EKDC erhebt von den Nutzern aller öffentlichen Abwasseranlagen Anlagennutzungs-
entgelte auf der Grundlage der Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung der öffentlichen 
Abwasseranlagen der Großen Kreisstadt Coswig.

Der Kunde zahlt: ...................................................................................Entgelt 1 (netto) 
1.1 Für Abwasser, das nach § 12 Abs. 1 Pkt. 1 
 und 2 anfällt, auf der Grundlage des § 11 ......................... pro m³ ........ 1,75 EUR 
1.2 Für Abwasser, das nach § 12 Abs. 1 Pkt. 3 anfällt, 
 beträgt nach der Ablesung am Wasserzähler der 
 Brauchwasserleitung das Abwasserentgelt ....................... pro m³ ........ 1,75 EUR 
1.3 Für Abwasser aus Kleinkläranlagen und 
 abflusslosen Gruben nach § 12 Abs. 2 ............................. pro m³ ........ 1,75 EUR 
1.4 Für eingeleitetes nicht gebrauchtes Niederschlags-
 wasser nach § 12 Abs. 1, Punkt 4 und § 14 ..................... pro m³ ........ 0,93 EUR 
1.5 Für Abwasser aus abflusslosen Gruben in Klein-
 gartenanlagen nach § 12 Abs.1, Punkt 5 je 
 abgefahrene Fäkalmenge ................................................ pro m³ ........ 1,75 EUR 
2. Mahnung:

 Mahnentgelt

 bis 150,00 € Zahlungsrückstand......................................................... 5,00 EUR 
 bis 500,00 € Zahlungsrückstand....................................................... 10,00 EUR 
 bis 2.500,00 € Zahlungsrückstand ................................................... 15,00 EUR 
 bis 5.000,00 € Zahlungsrückstand ................................................... 20,00 EUR 
 über 5.000,00 € Zahlungsrückstand ................................................. 25,00 EUR  
 Verzugszins

 Der Verzugszins beträgt eins von Hundert der rückständigen, auf volle 50,00 EUR
 nach unten abgerundeten Forderung pro Monat ab Folgetag der Fälligkeit.

Die Entgelte 1 sind umsatzsteuerfrei.

Dem Nettoentgelt wird die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlich festgelegten Höhe 
hinzugerechnet. Die mit * gekennzeichneten Beträge unterliegen nicht der Umsatzsteuer.
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· Container-Dienst
 Absetzcontainer-Abroller von 1,5 m3 bis 24,0 m3

 Kleinfahrzeug mit Absetzcontainer von 1,5 m3 bis 7,0 m3

· Anlieferung von Sand, Beton, Mörtel, Kies, Kiesel, Splitt, Schotter, 
 Mutterboden, Rindenmulch – Abgabe auch Klein- und Kleinstmengen
· Annahme von Sperrmüll, Bauschutt, Holz, Flachglas, Altpapier, 
 Hohlglas und Schrott – Schrottcontainer kostenlos 
· Abholung von Möbel-Einzelstücken
· Brennarbeiten bei Schrottdemontage
· Ankauf von Buntmetall und Kabelschrott
· Ankauf von Zeitungen, Zeitschriften und Altkleidern

Industriestraße 23 · 01640 Coswig
Telefon 0 35 23 / 7 43 61 · Fax 7 97 09
www.teichmann-recycling.de

Mo. – Fr. 7 – 12 und 13 – 18 Uhr · Sa. 8 – 12 Uhr

Fachberatung
Finanzierung
GarantieService
LieferService
MontageService
ComputerService
ReparaturService

Ab 3. Dezember 2018

Weihnachtsbaumverkauf
aus eigener Produktion

Wir bieten: • Blautannen 
 • serbische Fichten 
 • sächsische Nordmanntannen
Gartenbau Jörg und Bettina Ulbrich
Schillerstraße 96 Mo. – Fr. 7.00 – 18.00 Uhr
01640 Coswig Samstag 7.00 – 12.00 Uhr
Telefon: 03523 / 71132 Sonntag 9.00 – 11.00 Uhr

Maurermeister
Michael Wolf

Naundorfer Straße 23
01640 Coswig

Handy 0174 3227137
info@baumeister-wolf.de

Anlage 2 zu den AEB Abwasser Entgeltblatt Abwasserentsorgung 

Der Kunde zahlt das Entgelt 2 für die Abwasserentsorgung der WAB Coswig mbH
Der Kunde zahlt: ...................................................................................Entgelt 2 (netto)

1.1 Für Abwasser, das nach § 20 Abs.1 Pkt. 1 
 und 2 anfällt, auf der Grundlage des § 18 .........................pro m³ ........ 1,14 EUR

1.2 Für Abwasser, das nach § 20 Abs. 1 Pkt. 3 anfällt, 
 beträgt nach der Ablesung am Wasserzähler der 
 Brauchwasserleitung das Abwasserentgelt .......................pro m³ ........ 1,14 EUR

1.3 Für Abwasser aus Kleinkläranlagen und abfluss-
 losen Gruben nach § 20 Abs. 2 ........................................pro m³ ........ 1,14 EUR

1.4 Für eingeleitetes nicht gebrauchtes Niederschlags-
 wasser nach § 20 Abs. 1, Punkt 4 und § 22 .....................pro m³ ........ 1,09 EUR

1.5.1 Für Abwasser aus abflusslosen Gruben in Klein-
 gartenanlagen nach § 20 Abs.1, Punkt 5 
 je abgefahrene Menge .....................................................pro m³ ...... 11,26 EUR

1.5.2 Für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen in Klein-
 gartenanlagen nach § 20 Abs.1, Punkt 5 
 je abgefahrene Menge .....................................................pro m³ ...... 28,16 EUR

1.6 Für Abwasser aus vollbiologischen Kleinklär-
 anlagen gemäß DIN 4261 Teil 2 und 4 und 
 § 20 Abs.1 Pkt. 6 je abgefahrene Fäkalmenge ..................pro m³ ...... 43,64 EUR

2. Für Abwasser, das aus abflusslosen Gruben und 
 Kleinkläranlagen entnommen, abgefahren und in 
 der Kläranlage gereinigt wird, beträgt neben dem 
 Abwasserentgelt gemäß Punkt 1.3 und 1.5 ein 
 Zusatzentgelt für
  A) jede vergebliche Anfahrt des Schlammsaugwagens ....................... 60,00 EUR 

 B) zusätzliche Arbeitszeit (z.B. zum Lösen von 
 verfestigtem Grubeninhalt, Beseitigung artfremder 
 Gegenstände u.ä.) je angefangene halbe Stunde ................................ 18,00 EUR

 C) für Mehrmengen gemäß § 21a ..................................................... 11,80 EUR

3. Für die vergebliche Anfahrt von Mitarbeitern des
 EKDC oder der WAB Coswig trotz Terminvereinbarung ........................ 42,00 EUR 

4. Für die Bearbeitung von Absetzungen nach § 21 
 einschließlich der Abnahme von Unter- oder Garten-
 wasserzählern, von Hausbrunnen und Regen- oder 
 Brauchwasseranlagen pro Zähler und Jahr .......................................... 6,00 EUR 

5. Mahnung:

 Mahnentgelt

 bis 150,00 € Zahlungsrückstand......................................................... 5,00 EUR 
 bis 500,00 € Zahlungsrückstand....................................................... 10,00 EUR 
 bis 2.500,00 € Zahlungsrückstand ................................................... 15,00 EUR 
 bis 5.000,00 € Zahlungsrückstand ................................................... 20,00 EUR

 über 5.000,00 € Zahlungsrückstand ................................................. 25,00 EUR

 Verzugszins

 Der Verzugszins beträgt eins von Hundert der rückständigen, auf volle 50,00 EUR 
 nach unten abgerundeten Forderung pro Monat ab Folgetag der Fälligkeit.

6. Rücklastentgelt ................................................... pro Buchungsfall ... 20,00 EUR

7. Für Starkverschmutzerzuschläge bei Überschreitung
 der Schwellenwerte pro Kriterium nach § 23 ....................pro m³ ........ 0,01 EUR

8.1 Für die Bearbeitung einer Abwasseranschlussgenehmigung
 einschl. Bauabnahme bei offener Baugrube ..................................... 150,00 EUR

8.2 Für die Bearbeitung eines Antrages befristete 
 Einleitung von Grund- oder Spülwasser ............................................. 50,00 EUR

9. Abschlagsänderung auf Kundenwunsch/
 Rechnungskorrektur ........................................................pro Stück .. 10,00 EUR

10. Feststellung der Adresse bei Verletzung 
 der vertraglichen Informationspflicht .................................pro Stück .. 10,00 EUR

11. Zwischenabrechnung zu einem außerordentlichen 
 Stichtag ..........................................................................pro Stück .... 8,40 EUR 

Dem Nettoentgelt wird die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlich festgelegten Höhe 
hinzugerechnet.
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Familienunternehmen
fachgeprüfter Bestatter

01445 Radebeul
Hermann-Ilgen-Straße 44
Pestalozzistraße 9

01640 Coswig
Johannesstraße 29 A

01689 Weinböhla 
Hauptstraße 29

01157 Dresden 
Meißner Landstraße 177

Helbig Bestattungen GmbH

Tag & Nacht
0351/ 830 18 47

IN SCHWERER STUNDE – IHNEN UNSERE HILFE!

BE S T A T TUNGSWESEN

Rolf Beuhne
Hauptstraße 31 · 01640 Coswig · Telefon: 0 35 23 / 7 57 76

•  Durchführung von Erd- und Feuerbestattungen
•  Lieferung von Särgen und Sargausstattungen
•  Überführung innerhalb und außerhalb des Stadtgebiets
•  Erledigung der Formalitäten 
•  Tag- und Nacht-Bereitschaft
•  Annoncenannahme

Kundenbüro: 
Mittlere Bergstraße 85
01445 Radebeul
(Termine nach Vereinbarung)

Telefon: 0351 32350529
Mobil: 0172 8833166 

Parkplatz Bestattungswald: 
(gegenüber) 
Kreyernweg 91
01445 Radebeul

kontakt@naturruhe-friedewald.de
www.naturruhe-friedewald.de

N A T U R R U H E Friedewald GmbH
Bestattungswald Coswig

            www.naturruhe-friedewald.de

Kundenbüro:
Mittlere Bergstraße 85
01445 Radebeul
(Termine nach Vereinbarung)

Telefon:  0351-32350529

              

              

kontakt@naturruhe-friedewald.de
Mobil:    

„Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten der letzten Ruhe im Friedewald.“

 0172-8833166

Parkplatz Bestattungswald: 
(gegenüber) Kreyernweg 91
01445 Radebeul 

„Wir beraten Sie gern über die Möglichkeiten 
der letzten Ruhe im Friedewald.“

Umzüge & Beräumung

         Kötzschenbrodaer Str. 6F
01640 Coswig
Telefon  03523 60151
Telefax  03523 60151
Mobil  0172 3660138

· Haushaltsauflösungen
· Maler- und Tapezierarbeiten
· Küchen- und Möbelmontagen
· Grundstücksberäumung
· Fachbetrieb für Asbestentsorgung

• Tiefbau • Pflasterbau
• Kanalbau • Erdbau
• Abriss • Galabau
• Baggerarbeiten
• Maurer-, Putz-, Fassadenarbeiten
• Fliesenlegearbeiten
• Bausanierung
• Vollwärmeschutz
• Trockenbau
• Trockenlegung u. Abdichtung

Hoch- und Tiefbau GmbH

Thomas Gola
Handwerksmeister

Auerstraße 4 a, 01640 Coswig
Tel. 0172/3460528, Fax 035243/477185

Suchen Immobilien!
• An- und Verkauf
• Vermittlung
• Vermietung

• kostenlose Beratung

☎035243- 47 48 49
Mit Kompetenz & Leidenschaft!

www.immoger.de

 Jürgen Jockusch 
STEINMETZMEISTER

• Grabdenkmale in guter Qualität und großer Auswahl
Preisgünstig und kurzfristig lieferbar!

•Fensterbänke und Treppenbeläge aus Naturstein

Friedensstraße 10 • 01689 Weinböhla
Tel./Fax: 03 52 43 / 3 65 88

Öffnungszeiten: Di und Do 8 – 12  und 13 – 18 Uhr
Sa 8 – 12 Uhr oder nach Vereinbarung

Anzeigenberatung unter
03525 718622
Foto: pixabay/castleguard
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Kötitzer Straße 51, 01640 Coswig OT Kötitz
Mo, Di, Do, Fr 9 – 18  Uhr, Mi geschlossen

www.sicherheitstechnik-hoffmeister.de

Stadtwerke Elbtal GmbH
Neubrunnstr. 8 • 01445 Radebeul 
Kostenfreies Service-Telefon 0800 7702651

Advent, Advent, das
erste Lichtlein brennt...
Wir wünschen all unseren Kunden und 
Geschäftspartnern eine besinnliche 
Vorweihnachtszeit. Lassen Sie sich am 
1. und 2. Dezember beim Lichterfest auf 
Schloss Wackerbarth - unterstützt durch 
die Stadtwerke Elbtal -  auf den Advent 
einstimmen. 

Foto: Schloss Wackerbarth

Radebeul und Coswig - gemeinsam stark. 

 Annahme im:  Schuhservice Andreas Gärtner
 Friedensstrasse 7

01689 Weinböhla
Tel: 035243 / 30707

Premium - Reinigung

noch intensiver

www.betten-linke.de 

 

Annahme ist jederzeit ohne Terminabsprache möglich.
Auf Wunsch holen und bringen wir Ihnen auch Ihre Betten.

Hol- & Bringdienst 03573 / 79 27 27

Wir reinigen Ihre Betten und Kissen, ob mit 
Federn & Daunen, mit Fasern oder auch 
mit Naturhaaren gefüllt.
Umarbeitungen jeglicher Art, neues Inlett 
und Auffüllen neuer Federn möglich.

Wir reinigen ebenfalls Matratzenbezüge, 
Schlafsäcke und Daunenjacken.

Dienstag, 11. Dezember 2018
Börse Coswig:
9.00 – 14.00 Uhr

Ihr Michael Kefalas, Mode Nr. 1

+++ Es gibt gute Weihnachtsrabatte +++

Unser nächster VerkaufUnser nächster Verkauf
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